
Übrigens ist geradek Das (;öttlıche Leben e1iIN Werk ÄUROBINDOS, das nıcht NUr

wissenschaftliche Aufmerksamkeit verdıent: G ist nıcht VO  — ungefähr, daß
AEHNER (Evolutıon ın Relıg1ı0n, Study 1n ST1 Aurobindo an Pierre Teılhard
de Chardıin, Oxford diesen Inder mıiıt { EILHARD vergleicht, un ZWAarTr Al
grund des hier besprochenen Werkes.

Man annn Die Synthese des Yoga sehen als ine auf den enschen zentrıerte
psycho-somatologiısche Beschreibung des allumtassenden Prozesses der Weltent-
wicklung; Das (zöttlıche Leben beschreibt den metaphysıschen, erkenntnistheoreti-
schen Aspekt dieses Prozesses. Nur, dais tür einen Inder die konkrete Erfahrung
ine unumgängliche Wolle 1n seiner Philosophie spielt. ÄUROBINDO sagt S
T’he Life Dıvane 15 not philosophy but tact. It contaıns hat have realısed and
seen , und „Supermind 15 not be philosophised about, ıt 15 tO be lLiıved”
(Evening Talks I7 274)

Der erste and der auftf Bäande geplanten Übersetzung des Life Dıivane enthalt
das erste Buch des Werkes mıt der Überschrift „Die allgegenwartıge irklich-
keıt un:! das Universum“ Es ist 1m Vergleich mıt den noch Veröffentlichung
stehenden Banden iıne Art Bestandsautnahme der Beschreibung des jetzıgen
Zustands VO  =) Kosmos un! Mensch Die anderen Bande werden das Erkenntnis-
problem un! dessen Lösung 3) behandeln. Nun hat ÄUROBINDO
se1ine Arbeit nıcht N: eingeteilt; Das (+Oöttlıche Leben ist ine Zusammenfü
SunNns VO:  } vielen 1in Fortsetzung geschriebenen Zeitschrittenartikeln. So ist
kennzeichnend für den Stil ÄUROBINDOS, dafß beinahe auf jeder Seıte, ja manch-
mal 1in den einzelnen breitschweifigen Säatzen, all seine Ansichten explizıt
der implızıt wiederzufinden sind. Schon Kapitel tormulijert 1 ersten Satz
mıttels einer Art rethorischer Frage ine Art Gottesbeweıis:; 1m unablässıgen
Streben des Menschen offenbart sich ıne Urweisheıt, un deren alteste Kormu-
lierung verspricht auch iıhre letzte sSeE1IN: Gott, Licht, Freiheit, Unsterblichkeit
13) Die N: Lehre ÄUROBINDOS und zugleich der Antrıeb des unablässıgen
Strebens spricht aus dem Satz „Wenn wahr ıst, da{fß Geist ın Materıe invol-
vıert und siıchtbare Natur insgeheım Gott ist, dann ist tür den Menschen auf
Erden das erhabenste un!' legıtıme Ziel, 1n S1CH celbst das Göttliche offen-
baren un Gott 1m Innern und nach außen hın verwirklichen“ (16) Am nde
des Kapıtals spricht AÄUROBINDO VOIN einem höheren ıcht erleuchteter Intuition
als VO  w} dem „wahrscheinlıch nächsthöhere(n) Zustand eines BewulSstseins, dem-
gegenüber das Mental 1Ur ıne Vorfiform und Verschleierung darstellt. Der
Pfad UNSCICT fortschreitenden Selbst-Ausweıtung iın jenen höchsten Zustand, der

nde der Kuheplatz der Menschheit ist, mas durch die Herrlichkeiten dieses
Lichtes hindurchtühren“ (17) So zeıgt schon Kapitel ın NUCE das SaNzZe Werk
un! gıbt erkennen, dafß ÄUROBINDO dıe Vergeistlichung der Materie
vgl TEILHARD) geht, die Evolution des Menschen 1n seıner Welt

Damiıt bietet ÄUROBINDO einen Gesamtblick auf cdıe Zukunit, der besonders
verführerisch ist un verdient, ın breıteren reisen als 11UX denen der Re-
lıg1onswissenschaftler besprochen werden. Gerade dafür eıistet die deutsche
Übersetzung einen hervorragenden Dıenst.

Bochum Alphons UA:  . Dijk
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Diese Untersuchung der relıgıionsrechtlichen Entwicklung 1m francophonen
Schwarzairika un! auf Madagaskar beschreibt zunachst die Anfänge und die
Fortentwicklung der französıschen Religionspolitik (Teil Die religionsrecht-
lıche Entwicklung 1n der Kolonialzeıt, 29—94). VT kommt dabei dem Ergebnis,
dafß in den genannten Gebieten das Verhältnis des Staates den Kultus-
gemeinschaften ZWarlr VO  - der 1n Frankreich nach harten Auseinandersetzungen
1n einer eıt des Antiklerikalısmus eingeführten Irennung VO  } Kirche und Staat
beherrscht wurde, daß die Grundsätze dieses Irennungssystems des Mutterlands
ber nıcht hne weıteres Anwendung gelunden haben. Als wichtigste Gründe
nennt die völkerrechtlichen Verträge VO  - Berlin un! Brüssel DE
die Convention VO  - St Germain-en-Laye und den Versailler Vertrag sOWwl1e
das nach einer Periode des Mißtrauens un der Feindseligkeıit (1905—1920) VOI-

wiegende pragmatische Vorgehen der französischen Behörden in diesen Kolonien.
In einem zweıten eıl (Die religionsrechtliche Entwicklung während der I/nıon

Francaıse, 95— werden die Änderungen 1n der relig1onsrecht-
lıchen Lage SOW1E die Haltung der Kirchen un! der mess1ianıschen Bewegungen
gegenüber den politischen Unabhängigkeitstendenzen skizzıiert. Dieser eıl gipfelt
1ın der Schlußfolgerung, daiß der Vatikan 1Nne allgemeıine Solidarisierung mıiıt den
Unabhängigkeitsbewegungen betrieben habe und daß Parıis darın „eıinen weıte-
LE  - Verrat des Vatikans“ erblickt habe (102—108).

Der drıtte eıl Die religionsrechtliche Entwicklung 1n den unabhängigen
f{rancophonen Staaten, 109—199) behandelt den Grundsatz der aicıte 1m Ver-
fassungsrecht diıeser Staaten, die Staatsaufsicht und die kirchliche Autonomie
SoOWl1e das kirchliche Privatschulwesen. Vf stellt fest, da{is außer iın den zex{irem
kirchenfteindlichen Republiken (ruinea un Kongo-Brazzavıille” (194) SOWI1E 1ın
der Islamischen Republik Mauretanıen das TST 1n Ansatzen steckende rel1ig10ns-
rechtliche System VO  - Frankreich entlıehen ist, dafß jedoch weıtgehend aut die
Übernahme radikaler Trennungsbestimmungen verzichtet wurde. Ausschlagge-
bend dafür sEe1 SCWESCNH: der Prımat der Polıitik VOT der Ideologie und das SC-
genseltige Aufeinanderangewlesenseın. Die VOTSCHOININCNC Irennung lasse sıch
nıcht Ignorierung un! noch wenıger Diskriminierung NCNNCI, sondern sS1e se1l
gekennzeichnet „durch beiderseıitig unabhängige Autonomie“”, durch Annäherung
un! rCcSC, ja partnerschaftliche Zusammenarbeit 1in weltlichen Bereichen 199)

Das Verdienst dieser Arbeit lıegt VOT allem 1n der vorurteilsireien, sauberen
Unterscheidung zwischen La1iızısmus un Laizıtat als Bestimmungsmerkmal des
religionsrechtlichen Verhältnisses SOW1e 1ın der durchgängigen achzeichnung die-
SCT Entwicklung VO: Laizısmus ZUT Laizıtäat 1n Frankreich und seinen Kolonien
SOWI1Ee den daraus hervorgegangenen unabhängigen Staaten Schwarzafrikas. Dies
ist vorher noch nicht geleistet worden. Dabe1ı1 hat sich der letzte eıl notgedrungen
als besonders schwıer1g erwlesen, wel. der Mangel polıtischer Kontinuität 1n
Staaten, dıe unter einer Milıtärregierung stehen, 1ıne solche Untersuchung C 1 -

schwert der unmöglich macht. Daran schließt sıch die generelle Frage a ob
überhaupt möglich un! sinnvoll ıst, dıe „religıonsrechtliche Entwicklung“ in Jun-
CN unabhängigen Staaten Schwarzafrikas untersuchen, da rechtliche un: VOT
allem verfassungsrechtliche Fixierungen und Entwicklungen 1n dıesen Gesell-
schaften einen völlıg anderen Stellenwert haben als 1n europäischen Gesellschaft-
ten. Kritische Anmerkungen betreffen 1n demselben Denkansatz die Inter-
pretatıon bestimmter Entscheidungen afrıkanıscher Politiker: Vomn „partieller
Mißachtung der Verfassung” der Von einem „flagranten Wiıderspruch der
1n der guinesischen Verfassung grantierten Religionsfreiheit“ 178) sprechen,
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erscheıint ın diesem Zusammenhang als dem Staats- Uun! Rechtsverständnis Y1-
kanischer Politiker unangCMECSSCH. Ebenso: Wenn VO  5 einer „Zanz persönlichen
Aversion die rdische Erscheinungsform der christlichen Religion”
der VO  } einer Attacke nıcht „die Relıgion als solche, sondern gegen) die
Kirche als ihre sichtbare Erscheinungsfiorm” 158 gesprochen wird, lıegt hier
ein fundamentales Unverständnıs der postkolonialen Sıtuation VOTLT Was der
Kirche abgelehnt wird, ist in erster Lınıe das europäische Element, das ıne
Permanenz des europäischen Einflusses darstellt.

Zu bedauern ist ferner, dafß 1n der Darstellung auf Hinweise ZUT parallelen
Entwicklung 1m anglophonen Afriıka verzichtet wurde, wodurch der Weg einer
korrekten Deutung der Entwicklungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit VOC1I-

baut wurde. In dem damıt angesprochenen Kapitel sind mehrere Fehlinter-
pretatiıonen beklagen. So wird ti{wa gesagt, dıe katholische Kırche habe Hen
die Autonomiebewegungen unterstutzt, 1955 dıe kirchliche Lokalautono-
mMm1€ errichtet un! „erstmals .. in den Jahren nach 1955 afrikanische Bischöfe
geweiht“ weiıl S1e „sich iıhrer ‚exotischen‘ missionarıschen Aufgaben ent-
ledigen (wollte), ihre Aktion auf iıne mehr technische Assistenz reduzıle-
reCnN, die dem Entwicklungsstand des afrıkanischen Kontinents ehesten ent-
sprach” 100) Hatte der Autor gewußt, dafß schon 1939 der erste afrıkanısche
Bischof 1n Uganda geweiht wurde, da{iß dıe kirchliche Hierarchie 1in Britisch-
Westafrika schon 1mM re 1950, ın Südafrika 1im Jahre 1951 un 1n Britisch-
Ostafirıka 1m Jahre 1953 errichtet worden ist, ware diese Fehldeutung nıcht
erfolgt. Auch der vermeintlichen Konfrontationspolitik des Vatikans CNH-
über der französischen Regierung lıegen Mifßverständnisses zugrunde: Der Vatı-
kan hat prinzipiell fast immer Delegıerte ausländischer Nationalıtät ernannt;
diese sind ber sehr wohl VO:  - den erwähnten Bıschöfen unterscheiden, die ın
der Regel dıe Nationalıtat der Kolonialmacht trugen.

Zuletzt ist ıne Serie VO  - kleineren Unkorrektheiten bedauern: der Krz-
bischof Von Conakry heißt nıcht Tchidombo, sondern IL CHIDIMBO (156 220);
der erwähnte (souverneur heißt nıcht Glorel, sondern CLOZEL (81 un! 220);
Mgr ZOUNGRANA ist nıcht Erzbischof VO:  - Nıger (Niger ıst ein Staat, nıcht ıne
Stadt), sondern VO  - Quagadougou (126); FOULBERT Y OULOU ist nıcht ehemaliger
Abt, sondern ehemalıger Priester (133 Uun! 156) Irotz dieser kritischen An-
merkungen erscheint diese Untersuchung wertvoll, VOT allem SChH der Auf-
arbeitung der kolonialgeschichtlichen Epoche ZU zweıten Weltkrieg.

Berlin Leonhard Hardıng
Mitterhöfer, Jakob: ema 215510N2. Ist Glaubensverbreitung noch zeıit-
gemals? Verlag Herder/Wiıen 1974; 182

In der Reihe „T’hematısche Verkündıgung” erschıenen, hietet das vorliegende
Paperback ıne Handreichung tür den Praktiker, der 1n den Gemeinden den
Missionsgedanken verbreıten und diıe Bereitschaft ZUTX Unterstützung der Missiıon
wecken soll Es enthält daher 1m zweıten eıl 19—1 zahlreiche „praktische
odelle“* für dıe Gestaltung der Eucharistiefeier, tur die Predigt, für Gebet und
Meditation, ftür die Bildungsarbeit Uun! für die „OÖffentlichkeitsarbeit“ (d.h
Schaukasten, Flugblätter, Pfarrbrief, Pfarrbibliothek UuSW.). Die einzelnen odelle
werden Urz skizziert, teilweise mıt Gebetstexten, Dialogen versehen. Durch
Verweise WITr das Auffinden der entsprechenden Abschnitte 1m theoretischen
(theologischen) eil erleichtert. („Eine gute 'Theorie ist auch ın diesem Fall die
beste Anleıtung für die Praxis.“ 121)
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